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Herr Pöhlker / Herr Dr. Rauber 

 

I A 2.4 

24.03.2011 

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD für ein Gesetz zur Förderung und Stärkung 
kleinster, kleiner und mittlerer Unternehmen sowie der Freien Berufe und zur 
Vergabe öffentlicher Aufträge (Hessisches Mittelstandsförderungs- und Verga-
begesetz – Drucks. 18/3211 – 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
in der obigen Angelegenheit bedanken wir uns für die Übersendung der beiden Ge-
setzentwürfe und der uns eingeräumten Möglichkeit einer Stellungnahme aus kom-
munaler Sicht.  
I. Zum o.a. Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE verweisen wir auf unsere Stel-
lungnahme vom 13.11.2009 im Zusammenhang mit dem – identischen – Gesetzent-
wurf Drucks. 18/1075. 
II. Zum o.a. Gesetzentwurf der Fraktion der SPD führen wir Folgendes aus: 
Zum Inhalt des Abschnitts 2 und 3 (Mittelstandsgerechte Rahmenbedingungen und 
unternehmensbezogene Fördermaßnahmen) ist aus kommunaler Sicht folgendes an-
zumerken: 
§ 6 Abs. 1 des Gesetzentwurfs sieht vor, dass die Zusammenarbeit zwischen Land, 
Gemeinden und Gemeindeverbänden mit dem Ziel von transparenten und zügigen 
Verwaltungsvorgängen und einer stärkeren Serviceorientierung für die mittelständi-
sche Wirtschaft zu verbessern sei. Diese Zielsetzung verfolgen die kreisangehörigen 
Städte und Gemeinden ohnehin bereits intensiv, teilweise auch in interkommunaler 
Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Landkreis. Mit der Schaffung Einheitlicher An-
sprechpartner im Zuge der Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie sind die tech-
nischen Voraussetzungen für weitere Verbesserungen geschaffen worden. Hinzu 
kommt, dass nach geltendem Gewerberecht und Gewerbeanmeldungen automatisch 
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an alle weiteren zu beteiligenden Behörden weitergeleitet werden (vgl. insbesondere  
§ 14 Abs. 9 der Gewerbeordnung).  

Soweit § 6 Abs. 2 Satz 2 des Entwurfs vorsieht, dass die Behörden „entsprechend“ 
auszustatten und zu organisieren sind, um in der Regel eine Bearbeitungsfrist für ein-
gehende Anträge von 3 Monaten nicht zu überschreiten, ist darauf hinzuweisen, dass 
angesichts der sehr angespannten Finanzlage der Gemeinden und Gemeindeverbän-
de die dafür erforderlichen personellen Kapazitäten und die Sachausstattung nicht 
ausnahmslos vorgehalten werden können. Sollten hier weitergehende Vorgaben be-
absichtigt werden – wofür der Wortlaut des Entwurfs „sind entsprechend auszustatten 
und zu organisieren“ spricht – müsste das Land sich an der Finanzierung zu schaffen-
der zusätzlicher personeller und sächlicher Ressourcen auch auf der kommunalen 
Ebene finanziell engagieren und entstehende Mehrbelastungen ausgleichen.  
Zu der Vergabe öffentlicher Aufträge (Abschnitt 4) ist aus kommunaler Sicht Folgen-
des auszuführen: 
Die – im Ergebnis – mit dem Gesetzentwurf verfolgte Intention, Arbeitsplätze zu si-
chern sowie die berufliche Gleichstellung von Männern und Frauen zu forcieren und 
der Beachtung der ILO-Kernarbeitsnorm Geltung zu verschaffen, ist zwar als politi-
sches Ziel nachvollziehbar. Die Umsetzung dieser sowie tarifpolitischer Aspekte im 
Vergabeverfahren oder im Zusammenhang mit Vergabeentscheidungen ist aber der 
falsche Weg. Sind die tarifliche Ordnung und die soziale Sicherung gefährdet, müssen 
ordnungspolitische Maßnahmen ergriffen werden. Eine Verlagerung in das Vergabe-
recht – insbesondere auf die kommunale Ebene – ist nicht zielführend. Das Vergabe-
recht ist eignungs- und leistungsbezogen. Der Zuschlag ist auf das wirtschaftlichste 
Angebot zu erteilen. Die dafür maßgeblichen Kriterien sind der Preis und die Wirt-
schaftlichkeit. Die dem Gesetzentwurf innewohnenden Kriterien sind aber vergabe-
fremde Kriterien und stellen einen Eingriff in den freien Leistungswettbewerb dar. Aus 
kommunaler Sicht liegt das Vergabeinteresse darin, das wirtschaftlichste Angebot un-
ter Berücksichtigung der Vergabekriterien „Fachkunde, Leistungsfähigkeit, Zuverläs-
sigkeit und Preis“ zu erreichen und das Auswahlverfahren auf produkt-, eignungs- und 
leistungsbezogene Kriterien zu beschränken. Die im Gesetzentwurf vorgesehenen 
vergabefremden Kriterien höhlen dieses Ziel aus. Der Wettbewerb unter den Bietern 
wird verfälscht.  
Nach dem Gesetzentwurf sollen die Kommunen ordnungspolitische Interessen des 
Landes Hessen wahrnehmen und diese im Rahmen der Vergabeverfahren berück-
sichtigen. Die aus der Übernahme dieser Aufgaben des Landes im Sinne neuer Auf-
gaben sind den Kommunen entstandene Kosten aus originären Landesmitteln den 
Kommunen zu erstatten, um dem Konnexitätsprinzip Genüge zu tun. Es ist den Kom-
munen nicht zuzumuten, ordnungspolitische Aufgaben des Landes unter gleichzeitiger 
Hinnahme durch unerheblich höhere Kosten zu erfüllen. Dafür muss ein Ausgleich 
gewährt werden.  
Überdies ist – allgemein vorausgeschickt – kein nachvollziehbarer Grund erkennbar, 
aus welchem Grunde Forderungen – wie beispielsweise die Einhaltung der Tariftreue 
– nur den öffentlichen Auftraggebern auferlegt werden sollen, nicht aber anderen Auf-
traggebern. Eine Begründung für diese dem Gleichbehandlungsverbot widerspre-
chenden Sonderbehandlung ist weder erkennbar noch nachvollziehbar begründet 
worden.  
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Vorstehendes vorausgeschickt, ist zu den einzelnen Vorschriften Folgendes auszufüh-
ren: 
§ 2 Abs. 2 und 3 sowie § 3: Sachlicher und persönlicher Anwendungsbereich 
Gemäß § 2 Abs. 2 und § 3 des Entwurfs sollen neben Gemeinden und Gemeindever-
bänden auch Eigenbetriebe sowie kommunale Gesellschaft des Privatrechts – also 
beispielsweise eine städtische GmbH – erfasst werden. Dies soll insbesondere auch 
für das innerstaatliche Verfahren gelten mit der Folge, dass insoweit eine neue Auf-
traggebereigenschaft begründet wird. Die kommunale Gesellschaft – wie auch die 
Eigenbetriebe – unterliegen unterhalb der Schwellenwerte keiner Ausschreibungs-
pflicht, werden aber durch das Gesetz ausschreibungspflichtig gemacht. In diesem 
Zusammenhang muss eine Klarstellung dahingehend erfolgen, dass die Vorschriften 
nicht für den Bereich unterhalb des Schwellenwertes für Liefer- und Dienstleistungen 
sowie für Bauleistungen gelten. Anderenfalls würde eine neue kostenrelevante Ver-
pflichtung für den kommunalen Auftraggeber zur Erfüllung landespolitischer Aufgaben 
getroffen mit der Folge, dass aufgrund des Konnexitätsprinzips die erforderlichen Mit-
tel aus originären Landesmitteln zur Verfügung gestellt werden müssen. Dazu findet 
sich im Entwurf aber kein Hinweis bzw. kein entsprechender Finanzierungsvorschlag. 
§ 2 Abs. 2 des Entwurfs betrifft alle nur erdenklichen Leistungsverträge mit der Folge 
einer im Vergleich zur jetzigen Vergaberechtlage unzumutbaren Erweiterung der 
Pflichten und Herbeiführung erheblicher unnötiger Kostenbelastungen im Hinblick auf 
die im Entwurf geregelten Verpflichtungen. Dies hat auch zur Folge, dass in den zu 
erwartenden Kostensteigerungen im Einzelfall auch Dritte benachteiligt werden: So 
wird beispielsweise im Bereich der Fort- und Weiterbildung bei kommunalen Volks-
hochschulen diese Regelung zu nicht unerheblichen finanziellen Problemen führen. 
Im Zusammenhang mit der Beauftragung freiberuflicher Leistungen ist überdies nicht 
nachvollziehbar, wie ein solches Verfahren ab einem Schwellenwert in Höhe von 
50.000 Euro sinnvoll (unterhalb des EU-Ausschreibungsschwellenwerts und unterhalb 
der Notwendigkeit eines Interessenbekundungsverfahrens) durchgeführt werden soll. 
§ 2 Abs. 3 entspricht der zurzeit geltenden Rechtslage.  
§ 18: Mittelstandsförderung 
Das Erfordernis mittelstandsgerechter Ausschreibung ist im Rahmen des europawei-
ten Ausschreibungsverfahrens in § 97 Abs. 3 GWB geregelt. Unterhalb der Schwel-
lenwerte sind Regelungen in den Vergabevorschriften enthalten. Es besteht keine 
Notwendigkeit, diese zu verschärfen und damit auf Seiten der Kommunen die Hand-
lungsspielräume zu erschweren. Nach dem Inhalt des § 18 wäre es ausgeschlossen, 
eine Ausschreibung mit mehreren Losen vorzunehmen und in der Ausschreibung die 
losweise Vergabe vorzubehalten. Nur so lässt sich aber ermitteln, dass – was die 
Vergabevorschriften vorsehen – aus wirtschaftlichen Gründen eine Zusammenfas-
sung von Losen bzw. Gewerken möglich und notwendig ist. Dies zu verhindern be-
deutet, dass die Vergabeverfahren nicht mehr unter dem Wirtschaftlichkeitsaspekt, 
sondern unter einem ordnungspolitischen Aspekt gesehen wird, was zu Mehrkosten 
führt, die im Einzelfall den Kommunen zu erstatten sind. Dazu muss eine entspre-
chende Regelung in das Gesetz aufgenommen werden.  
§ 19: Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien im Vergabeverfahren 
Die „Kann“-Regelung hat im Rahmen des europaweiten Ausschreibungsverfahrens 
ihren Niederschlag in § 97 Abs. 4 GWB gefunden. Im innerstaatlichen Bereich ist dies 
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aber problematisch, weil insoweit sozialpolitische Forderungen als vergabefremde 
Kriterien in das Vergabeverfahren eingeführt werden mit der Folge, dass insoweit 
Mehrkosten entstehen. Dies gilt auch für den Inhalt des § 20 (Definition des Auftrags-
gegenstands). 
§ 21: Technische Spezifikation 
Die Regelungen sind überflüssig, da sie in den Vergabevorschriften bereits enthalten 
sind.  
§ 22: Auswahl der Bieter 
Der Inhalt des § 22 Abs. 1 führt die öffentlichen Auftraggeber rechtlich auf „den fal-
schen Weg“ und wird bei strikter Befolgung dieser Regelung erhebliche Schadener-
satzansprüche zur Folge haben. Die Sachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässig-
keit darf nicht erst vor der Erteilung des Zuschlags geprüft werden. Dies gilt insbeson-
dere im Zusammenhang mit der Durchführung einer Beschränkten Ausschreibung und 
der Freihändigen Vergabe, die eine vorherige Prüfung zwangsnotwendig vorausset-
zen. Im Zusammenhang mit einem europaweiten Ausschreibungsverfahren müssen 
die Kriterien, die der öffentliche Auftraggeber in der Wertungsentscheidung verwen-
den will, bereits in der Bekanntmachung oder Angebotsaufforderung abschließend 
enthalten sein.  
§ 22 Abs. 2 enthält Regelungen, die nicht nachvollziehbar sind. Was ist mit den ar-
beitnehmerschützenden Vorschriften gemeint? Wie in Abs. 1 richtigerweise angedeu-
tet, sind die Fachkunde, die Leistungsfähigkeit und die Zuverlässigkeit Vergabekrite-
rien, die der öffentliche Auftraggeber zu beachten hat. Diese müssen außerdem auf 
den konkreten Auftragsgegenstand bezogen sein. Insoweit sind keine arbeitnehmer-
schützenden Vorschriften erkennbar, die darunter fallen könnten. Dies gilt auch für 
Vorschriften des Umweltrechts, was immer damit gemeint sein mag. Bei einem Ver-
stoß durch unrechtmäßige Absprachen bei öffentlichen Aufträgen mit der Folge, dass 
insoweit eine schwere Verfehlung vorliegt, wird die Zuverlässigkeit des Bewerbers 
bereits in den Vergabevorschriften in Frage gestellt, so dass es einer ergänzenden 
Regelung nicht bedarf. 
Abs. 3 bestimmt, dass im Rahmen der zu überprüfenden technischen Fachkunde 
Umweltbelange Berücksichtigung finden können. Richtig ist, dass diese mit dem Auf-
tragsgegenstand zusammenhängen müssen. Auch der Hinweis auf Umweltmanage-
mentmaßnahmen ist grundsätzlich nicht falsch. Die Regelungen sind aber bereits in 
den Vergabevorschriften enthalten und bedürfen keiner weiteren landesgesetzlichen 
Regelung. Dies gilt auch für den Inhalt des Abs. 4. Soweit es sich dabei um die in den 
Vergabevorschriften nicht enthaltenen darüber hinaus gehenden Regelungen handelt, 
bedarf es einer Regelung der für die Übernahme der dadurch entstehenden Mehrkos-
ten.  
§ 25: Tariftreue und Entgeltgleichheit 
Soweit in Abs. 1 ausschließlich auf das Arbeitnehmer-Entsendegesetz verwiesen 
wird, bedarf es keiner landesrechtlichen Regelung, weil der Auftraggeber diese ge-
setzliche Vorschrift zu beachten hat. Allerdings sind entsprechende Erklärungen durch 
die kommunalen Vergabestellen nicht überprüfbar. 
Abs. 2 regelt die Festschreibung von Tarifvertragsregelungen im öffentlichen Auf-
tragswesen, was nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 03.04.2008 

AV WVA/18/21 Nr. 17 - Seite 152



 5 

 

6 

(Az.: C-346/06-„Rüffert“) nicht zulässig ist. Dies gilt auch im Hinblick auf den Inhalt des 
Abs. 3, weil insoweit nicht auf bestehende rechtliche Vorschriften – wie das Arbeit-
nehmer-Entsendegesetz – verwiesen wird. Dass die Erklärungen durch die öffentli-
chen kommunalen Auftraggeber nicht kontrolliert werden können, ist bereits darge-
stellt worden, so dass auch dieser Regelung lediglich ein Placeboeffekt zukommt.  
§ 26: ILO-Kernarbeitsnormen 
Abgesehen davon, dass durch den Inhalt der vorgesehenen Regelung – zudem ab 
einem sehr geringen Auftragswert – die dort im wesentlichen den Vergabestellen nicht 
bekannten und nicht nachvollziehbaren Regelungen die Mehrzahl der Vergabeverfah-
ren erheblich verzögert werden und die Auftragserteilung durch die Berücksichtigung 
sozialpolitischer Erfüllungspflichten durch die kommunalen Vergabestellen anstelle 
wirtschaftlicher Vergaben in den Vordergrund gestellt wird, handelt es sich bei den 
ILO-Kernarbeitsnormen um vergabefremde Aspekte, die kein Bezug zu der Ausfüh-
rung von Leistungen im Rahmen des öffentlichen Auftrags aufweisen. Es fehlen Kon-
trollmöglichkeiten. Zudem sind eine Vielzahl unnötiger Rechtstreitigkeiten vorpro-
grammiert. Auch fehlt es an einer Regelung, nach deren Inhalt den Kommunen dies 
im Zusammenhang mit der Erfüllung der Leistungspflichten einhergehenden erhebli-
chen finanziellen Aufwendungen originäre Landesmittel im Rahmen der Beachtung 
des Konnexitätsprinzips erstattet werden.  
§ 27: Nachunternehmereinsatz 
Der Inhalt des § 27 ist höchst problematisch: 
Die Verpflichtung, dass der Auftragnehmer Bau- und Dienstleistungen nur auf Nach-
unternehmer übertragen darf und der Auftraggeber im Einzelfall schriftlich zugestimmt 
hat, verstößt gegen bestehende Vergabevorschriften. Danach ist es dem Auftragneh-
mer gestattet, Nachunternehmer – sogar im Hinblick auf die Gesamtausführung der 
Leistung – zur Erfüllung seiner Leistungspflicht einzusetzen. Dies gilt auch für Leis-
tungen, auf die der Betrieb des Auftragnehmers eingestellt ist. Richtig ist allerdings, 
dass der Auftraggeber verlangen kann, dass die Leistungen, die er auf einen Nachun-
ternehmer zu übertragen beabsichtigt, benannt werden müssen. Soweit in Abs. 2 auf 
die §§ 14, 15 verwiesen wird, lässt sich dies nicht mit der Begründung in Überein-
stimmung bringen. Insoweit wird nicht deutlich, wozu sich der Auftragnehmer im Hin-
blick auf seine Nachunternehmer verpflichten soll und was er insoweit zu kontrollieren 
hat.  
Abs. 3 betrifft den Zeitpunkt nach der Auftragserteilung. Dass die nachträgliche Ein-
schaltung oder der Wechsel eines Nachunternehmers der Zustimmung des Auftrag-
gebers bedarf, ist dies bereits in der VOB/B geregelt. Folge eines solchen Verstoßes 
wäre eine Kündigung, die in der Praxis aber – da nicht sinnvoll – kaum zur Anwen-
dung gelangt. Die Regelung im Entwurf, dass die Zustimmung nur wegen mangelnder 
Fachkunde, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit des Nachunternehmers sowie we-
gen Nichterfüllung der Nachweispflicht versagt werden darf, eröffnet dem Auftrag-
nehmer – als Bieter – aber die Möglichkeit, zunächst überhaupt nicht darauf hinzuwei-
sen, dass Nachunternehmer eingesetzt werden sollen und dies zu „verschweigen“. 
Nach dem Inhalt des § 27 Abs. 3 Satz 2 darf die Zustimmung zu einer späteren nach-
träglichen Einschaltung – wie auch eines Wechsels – des Nachunternehmers nämlich 
nur unter den dort genannten Voraussetzungen untersagt werden. Das bedeutet zu-
dem, dass erst zu diesem Zeitpunkt die Frage, ob der Nachunternehmer fachkundig, 
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zuverlässig oder leistungsfähig ist, zu klären wäre mit der Folge, dass dies zu erhebli-
chen Zeitverzögerungen bei der Bauabwicklung führt. Die in Abs. 4 Nr. 1 geregelte 
Verpflichtung des öffentlichen Auftraggebers dürfte vergaberechtswidrig sein.  
§ 28: Berufliche Erstausbildung, Berücksichtigung von Maßnahmen zur Förde-
rung der Chancengleichheit von Frauen und Männern 
Die Festschreibung eines Auftragskriteriums „Berufliche Erstausbildung“ hat mit dem 
Ziel des Vergabeverfahrens, das wirtschaftlichste Angebot zu ermitteln, nicht zu tun. 
Es stellt ein unzulässiges vergabefremdes Kriterium dar. Zudem ist die berufliche 
Erstausbildung im Hinblick auf die zurzeit bestehende aktuelle Situation nicht mehr 
von Bedeutung und wird es im Hinblick auf die demografische Entwicklung auch ab-
sehbar nicht sein. Die beabsichtigte Regelung ist auch in sich wirkungslos: Nach dem 
Inhalt des Abs. 2 soll bei „sonst gleichwertigen Angeboten“ das Angebot desjenigen 
Bieters bevorzugt werden, welches Ausbildungsplätze anbietet. Das bedeutet, dass es 
sich dabei um mindestens zwei Angebote mit identischem Angebotspreis handeln 
muss, da die Angebote anderenfalls nicht gleichwertig wären. Eine solche Situation 
kommt aber realistisch nicht vor. Darüber hinaus wird im Hinblick darauf, dass der 
Wert auch auf die Betriebsstruktur des konkreten Bieters im Vergleich zu anderen Bie-
tern einer beruflichen Erstausbildung zu prüfen ist, was seitens der kommunalen Auf-
traggeber kaum geleistet werden kann. Das Vergabekriterium „Chancengleichheit von 
Frauen und Männern“ ist als vergabefremdes Kriterium ebenfalls nicht zu akzeptieren.  
§ 29: Wertung unangemessen niedriger Angebote 
Die Regelung ist, unabhängig davon, dass sie für das im Gesetz verfolgte Ziel völlig 
unerheblich ist, für den öffentlichen Auftraggeber untragbar. Betroffen ist § 16 Abs. 6 
Nr. 1 und 2 VOB/A und § 16 Abs. 6 VOL/A. Es handelt sich dabei allerdings um 
Schutzvorschriften zugunsten des öffentlichen Auftraggebers, die verhindern sollen, 
dass der Auftraggeber mit unangemessen niedrigen Angeboten konfrontiert wird und 
während der Bauausführung bzw. Liefer- und Leistungsausführung Nachtragsforde-
rungen erhoben werden oder mangelhafte Leistungen erbracht werden. Bevor ein 
Ausschluss eines solchen Angebotes erfolgen darf, muss der Auftraggeber den Bieter 
um Aufklärung ersuchen. Kann dieser den niedrigen Preis erklären und steht für den 
Auftraggeber nach seiner Überzeugung fest, dass der Bieter die Leistung auch für den 
niedrigen Preis ordnungsgemäß durchführen kann, darf der Auftrag erteilt werden. 
Dem Auftraggeber ist es aber unbenommen, auf ein unangemessen niedriges Ange-
bot den Zuschlag zu erteilen.  
Der Inhalt des Abs. 2 fingiert, dass ein unangemessen niedriges Angebot mit einer 
Aufklärungspflicht bereits dann bestehen soll, wenn zwischen dem Erstangebot und 
dem Zweitangebot eine 10-%ige Differenz besteht. Dies ist falsch. Abgesehen davon, 
dass auch das Zweitangebot preislich überzogen sein kann, und das Erstangebot den 
richtigen Preis enthält, sind Preisschwankungen von 10 % insbesondere im Dienstleis-
tungsgewerbe die Regel. Deshalb geht man zu Recht bei der Wertung der Angebote 
nicht von der Differenz zwischen den beiden Angeboten, sondern insbesondere von 
der Differenz des Erstangebots zur fortgeschriebenen Kostenberechnung bzw. nach-
vollziehbaren Einschätzung des Auftraggebers aus. Darüber hinaus wird eine Aufklä-
rungspflicht begründet. Diese besteht aber bei einer 10-%igen Differenz unter Zu-
grundelegung der Vergabevorschriften nicht. Die Regelung bietet vielmehr nachfol-
genden Bietern die Möglichkeit, sich auf die Regelung im Sinne eines Schutzgesetzes 
zu berufen und den Auftraggeber zu verpflichten, eine Prüfung vorzunehmen. Eine 
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Flut von Klagen und Rechtstreitigkeiten ist damit vorprogrammiert, wenn der Auftrag-
geber bei einem Abstand ab 10 % keine Überprüfung vornimmt. Eine Überprüfung 
basiert zudem auf der kompletten Kalkulation des Auftragnehmers mit der Folge, dass 
dies zu erheblichen zeitlichen Verzögerungen führen kann. Im innerstaatlichen Be-
reich wird eine weitere Vielzahl von Eingaben bei den VOB-Stellen die Folge sein. 
Außerdem wäre eine fehlende Überprüfung ein Verstoß einer Vergabevorschrift mit 
der Folge, dass dies zuschussschädlich wäre. Wenn die Kommune diese neue Auf-
gabe für das Land Hessen wahrnehmen soll, bedarf es zudem einer Regelung der 
finanziellen Entschädigung. Die kommunalen Auftraggeber haben kein Interesse, bei 
einer 10-%igen Abweichung verpflichtend eine Überprüfung vornehmen zu müssen. 
Das Interesse liegt ausschließlich auf Seiten des Landes, so dass unter Zugrundele-
gung des Konnexitätsprinzips eine Verpflichtung zur Erstattung der entsprechenden 
Mehrkosten zu regeln ist.  
§ 30: Wertungsausschluss 
Die Regelung führt zu erheblichen Vollzugsproblemen. Zum einen beachtet die Vor-
schrift nicht, dass Nachweise und Erklärungen nachgefordert werden müssen 
(VOB/A) bzw. können (VOL/A). Des Weiteren ist nicht nachvollziehbar, welche Erklä-
rung im Sinne der §§ 14 und 15 im Rahmen des Vergabeverfahrens vorliegen sollen. 
Während in Abs. 1 Nr. 3 auf den „geforderten Zeitpunkt“ abgestellt wird, kann dies für 
andere Erklärungen nicht anders gelten. Erklärungen und Nachweise sind, sofern sie 
vergaberechtlich relevant sind, nachzufordern. Ohne eine solche Nachforderung darf 
– zumindest im Rahmen der VOB/A – ein Ausschluss nicht erfolgen.  
§ 31: Sicherheitsleistung bei Bauleistungen  
Während in § 9 Abs. 4 VOL/A Sicherheitsleistungen grundsätzlich zugelassen sind, in 
§ 9 Abs. 7 VOB/A eineVertragserfüllungssicherheit unterhalb einer Auftragssumme 
von 250.000 Euro (Netto) nicht gefordert werden kann, allerdings auch unterhalb die-
ser Auftragssumme eine Mängelansprüchesicherheit verlangt werden kann, geht die 
vorgesehene Regelung für die Mängelansprüche darüber hinaus. Abs. 1 Satz 1 regelt 
die Vertragserfüllungsbürgschaft, die – erst – bei einer Auftragssumme in Höhe von 
250.000 Euro (Netto) verlangt werden soll. Würde es sich um eine „Soll“-Vorschrift 
handeln, würde man daraus den Schluss ziehen müssen, dass in Ausnahmefällen 
auch unterhalb dieser Auftragssumme eine Sicherheitsleistung verlangt werden darf. 
Dies wäre im Hinblick auf § 9 Abs. 7 VOB/A zu begrüßen, weil der Auftraggeber damit 
– endlich wieder – eine angemessene Sicherheit verlangen könnte. Die Begründung 
scheint allerdings dahin zu gehen, dass tatsächlich eine entsprechende Regelung wie 
in § 9 Abs. 7 VOB/A gewollt ist mit der Folge, dass im Hinblick auf die Leistungen und 
Lieferungen im Sinne der VOL/A eine Verschärfung vorgenommen wird, die nicht 
tragbar ist. Auch Abs. 1 Satz 2 enthält insbesondere unter Berücksichtigung der Rege-
lungen der VOL/A eine Benachteiligung des öffentlichen Auftraggebers, die nicht zu-
mutbar ist. Dies gilt auch für den Inhalt des Abs. 2 im Hinblick auf die Sicherheitsleis-
tungen für Mängelansprüche. Der Landesgesetzgeber sollte die Regelungen der Si-
cherheitsleistungen nicht über die Vorschriften der VOB/A und VOL/A hinaus ver-
schärfen, um die öffentlichen Auftraggeber nicht in finanzielle Schwierigkeiten zu brin-
gen. Der Schutz der Auftragnehmer in den Fällen, in denen sie ihre Leistungen bis zur 
Abnahme nicht ordnungsgemäß erbringen und nach Abnahme der Leistung durch 
Mängel zeigen, darf nicht Vorrang haben vor dem berechtigten Interesse der Auftrag-
geber, die Mehrkosten bei nicht ordnungsgemäßer Leistung bis zur Abnahme und die 
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Mängelbeseitigungskosten aus eigener Tasche bzw. auf Kosten der Allgemeinheit zu 
tragen. 
§ 32: Kontrollen 
Gemäß § 32 ist der Auftraggeber berechtigt, Kontrollen im Hinblick auf die Einhaltung 
der Verpflichtungen durchzuführen. Die Kontrollen stehen also im Ermessen des Auf-
traggebers. Dies ist im Ergebnis auch richtig, weil der kommunale Auftraggeber über-
haupt nicht in der Lage sein wird, diese Kontrollen durchzuführen. Im Hinblick auf die 
Einhaltung der Vorschriften des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes wäre er nicht einmal 
berechtigt. Allerdings fehlt eine Regelung über die Erstattung der insoweit aufzuwen-
denden erheblichen Kosten aus originären Landesmitteln aufgrund der Beachtung des 
Konnexitätsprinzips. 
§ 33: Sanktionen  
Soweit in Abs. 1 auf §§ 14 und 16 hingewiesen wird, ist nicht nachvollziehbar, was 
damit gemeint sein soll. Auch der Hinweis auf § 21 Abs. 2 ist nicht nachvollziehbar. 
Soweit es um die Einhaltung der aus dem Gesetz resultierenden Verpflichtungen geht 
(was allerdings nicht geregelt ist), ist anzumerken, dass die Vertragsstrafenregelung 
sich nicht in der Vereinbarung erschöpft. Eine Vertragsstrafe muss bei der Verwirkung 
derselben auch durchgesetzt werden. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass in-
soweit die Beweislast beim öffentlichen Auftraggeber liegt und im Hinblick darauf, 
dass die Vertragsstrafengeltendmachung regelmäßig gerichtlich entschieden wird, 
entstehen dem öffentlichen Auftraggeber Prozesskosten, die im Einzelfall erheblich 
sein können. Verpflichtet das Land aber die Kommune, eine solche Vertragsstrafe zu 
vereinbaren, muss sie auch die dafür entstehenden Kosten aus originären Landesmit-
teln erstatten. Soweit in Abs. 2 geregelt wird, dass der Auftraggeber mit dem Auftrag-
nehmer verpflichtend die Möglichkeit einer fristlosen Kündigung getroffen hat, ist zu 
bedenken, dass einerseits darüber Streit entstehen kann, ob bzw. dass eine solche 
Kündigung aufgrund einer nicht schuldhaften Pflichterfüllung des Vertrages sich im 
Nachhinein als ordentliche Kündigung mit der entsprechenden Erstattungspflicht des 
„entgangenen Gewinns“ herausstellen kann. Auch ist zu bedenken, dass eine Auf-
tragskündigung im Hinblick auf die weitere Durchführung der Leistung durch einen 
Dritten erheblichen zeitlichen und finanziellen (Mehrkosten) Problemen ausgesetzt ist, 
ohne dass dies im Gesetzentwurf berücksichtigt worden ist. Das Risiko wird voll um-
fänglich auf den öffentlichen Auftraggeber übertragen, obwohl die Verpflichtung aus-
schließlich dazu dient, landespolitische Interessen durchzusetzen. Insoweit fehlt wie-
derum eine Kostenregelung zu Lasten des Landes. 
§ 34: Informations- und Wartepflicht und § 35: Eröffnung des Verwaltungs-
rechtswegs unterhalb der Schwellenwerte 
Die Gewährung des Rechtsschutzes unterhalb des Schwellenwertes zu den Verwal-
tungsgerichten ist unakzeptabel. 
Um den Rechtschutz zu ermöglichen, soll gemäß § 34 die Informations- und Warte-
pflicht i.S.d. § 101 a GWB auch für den innerstaatlichen Bereich gelten. Dies führt zu 
erheblichen Verzögerungen. Die Wartepflicht ist allerdings nur deshalb erforderlich, 
weil in § 35 der Primarrechtsschutz für die Verwaltungsgerichte eröffnet werden soll.  
Die Regelung führt – ohne Grund – zu erheblichen Verzögerungen der Zuschlagser-
teilung im innerstaatlichen Ausschreibungsbereich ab einem sehr geringen Schwel-
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lenwert. Der öffentliche Auftraggeber muss mindestens 3 Monate nach Mitteilung der 
Auswahlentscheidung warten, bis das Verwaltungsgericht in der Hauptsache ent-
schieden hat. So lange ist die Möglichkeit, einen Zuschlag zu erteilen, gehemmt. In 
dieser Zeit können erhebliche Mehrkosten entstehen, die der Auftraggeber gegenüber 
dem späteren Auftragnehmer nach der zwischenzeitlich gefestigten Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofs zu zahlen hat. Es ist erforderlich, dass das Land Hessen die-
se Mehrkosten wie auch die gerichtlichen Kosten im Falle der Einschaltung eines 
Rechtsanwalts übernimmt, da – ohne eine nachvollziehbare Begründung – der 
Rechtsschutz offenbar in einem – hohen – Interesse des Landes liegt. Der erweiterte 
Rechtsschutz ist aber nicht erforderlich, weil nur im europäischen Vergabeverfahren 
aufgrund der Fiktion der „EU-Verordnungsvorschrift“ ein solcher Primärrechtsschutz 
eingeführt werden musste. Unterhalb des Schwellenwertes im haushaltsrechtlichen 
Bereich ist aber ausreichender Rechtsschutz durch die Möglichkeit gewährleistet, bei 
fehlerhaften Vergabeentscheidungen Schadenersatzansprüche geltend zu machen. 
Es bedarf keines Primärrechtsschutzes mit der Folge erheblicher wirtschaftlich nach-
teiliger Verzögerungen. Während die Ausschreibungen im EU-Verfahren im Vergleich 
zu den innerstaatlichen Ausschreibungen eine Minderheit darstellen, würde die Ge-
währung des Primärrechtsschutzes im innerstaatlichen Bereich die Entstehung einer 
Rechtsflut – und sei es auch nur mit dem Ziel einer umfangreichen Akteneinsicht – 
„Tür und Tor“ öffnen. Dies wird auch durch den Inhalt des Abs. 4 nicht auszuschließen 
sein. 
Die Rechtsschutzgewährung sowie die Informations- und Wartepflicht führt aus-
schließlich dazu, dass 90 % aller Vergaben durch die Inanspruchnahme des Rechts-
schutzes zu verzögerten Zuschlagserteilungen mit der Folge von erheblichen Mehr-
kosten und einer verzögerten „Arbeitsaufnahme“ und Durchführung mit der Folge wirt-
schaftlicher Schäden führen. Die Bieter können – ohne Einschaltung eines Rechtsan-
waltes – das Vergabeverfahren verhindern und darauf hoffen, vor dem Verwaltungs-
gericht ggf. noch eine vergleichsweise Einigung zu erreichen. Dies wird mit großer 
Wahrscheinlichkeit auch geschehen. Diese Regelung ist insbesondere im Hinblick auf 
die im Gesetz ebenfalls mit einer sehr hohen Wichtigkeit versehenen Mittelstandsför-
derung kontraproduktiv und für die öffentlichen Auftraggeber ein vergaberechtliches 
und haushaltsrechtliches „Desaster“. Dies gilt auch im Hinblick darauf, dass in § 36 – 
wenngleich unter falscher Inbezugnahme – der Auftragswert auf 150.000 Euro für 
Bauleistungen und 50.000 Euro für die Leistungen und Lieferungen reduziert wird. Es 
handelt sich gleichwohl um die Mehrzahl sämtlicher Vergabeverfahren. 
An der mündlichen Anhörung am 31.03.2011 können wir leider aufgrund der Präsidi-
umssitzung unseres Verbandes nicht teilnehmen und bitten dies zu entschuldigen. 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Diedrich E. Backhaus 
Direktor 

AV WVA/18/21 Nr. 17 - Seite 157



AV WVA/18/21 Nr. 18 - Seite 158



AV WVA/18/21 Nr. 18 - Seite 159



AV WVA/18/21 Nr. 19 - Seite 160



AV WVA/18/21 Nr. 19 - Seite 161



AV WVA/18/21 Nr. 19 - Seite 162



AV WVA/18/21 Nr. 19 - Seite 163



AV WVA/18/21 Nr. 19 - Seite 164



AV WVA/18/21 Nr. 19 - Seite 165



AV WVA/18/21 Nr. 19 - Seite 166



AV WVA/18/21 Nr. 19 - Seite 167



AV WVA/18/21 Nr. 20 - Seite 168



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bundesverband Kapital für den Mittelstand e. V. 

Büro des Vizepräsidenten – Winchesterstraße 2 in D-35394 Gießen 

 

 

 

Hessischer Landtag 

Der Vorsitzende des Ausschusses für 

Wirtschaft und Verkehr 

Sekretariat Frau Heike Schier 

 

Schlossplatz 1-3 

 

D-65183 Wiesbaden 

 

 

 

 

 

 

Schriftliche Anhörung zum Gesetzentwurf der Fraktion der SPD für ein Gesetz 

zur Förderung und Stärkung kleinster, kleiner und mittlerer Unternehmen 

sowie der Freien Beruf zur Vergabe öffentlicher Aufträge 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich nehme zu den Teilen der Gesetzentwürfe Stellung, die die Finanzierung 

mittelständischer Unternehmen betreffen, da dies den Zielen unseres Verbandes 

entspricht und meiner persönlichen Ausbildung und Berufserfahrung.  

Der Bereich des Vergaberechts fällt nicht in die Ziele unseres Verbandes. Wir sehen 

uns der Verbesserung der Finanzierung der Unternehmen verpflichtet. 

Einleitung 

Die Punkte, die im Folgenden erläutert werden, beziehen sich auf die folgenden 

Aussagen, die der BKM im Rahmen seiner Tätigkeit für KMU1 ermittelt hat. 

1. Je kleiner der Betrieb ist, desto mehr ist er auf einer vertragsgemäßen Zahlung 

innerhalb vereinbarten Fristen angewiesen. Wird von diesen Frist vom 

Auftraggeber abgewichen, ergeben sich zum Teil erhebliche finanzielle Folgen für 

Unternehmen. 

 

2. Eine am Unternehmensbedarf strukturiert Finanzierung ist eine erhebliche 

Unterstützung bei der Erlangung einer ausreichenden Unternehmensrendite und 

vice versa. 

 

3. Die Notwendigkeit von 30 Prozent bilanziellem Eigenkapital und die Verbesserung 

der Unternehmensfinanzierung sind keine Steuerungsgrößen in kleinsten und 

kleinen Unternehmen und bei mittelgroßen Unternehmen selten.  

 

Finanzierung ist bei kleinsten, kleiner und den meisten mittleren Unternehmen 

keine Betriebsfunktion, sondern immer dann relevant, wenn Geld gebraucht wird.  

 

Die KMU wahrgenommenen Unternehmensprobleme liegen vor allem in den 

                                                           
1 Kleinste, kleine und mittelgroße Unternehmen = KMU 

Telefon  +49-6401-22310-71 

Telefax  +49-6401-22310-77 

Email  mw@wabeco.de 

Internet  www.kapital-mittelstand.de 

 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Michael D. G. Wandt 

VALEA Unternehmensberatung BDU 

 

 
 

Unsere Steuernr. 020 855 02000 
Our USt-IDNr.  DE225632025 
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Bearbeiter Michael D. G. Wandt 
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Bereichen Bürokratie, Steuern, Lohnzusatzkosten, Planungssicherheit, 

Berufsgenossenschaften, Kündigungsschutz und Mitarbeiterqualität. (Siehe hierzu 

die Studie „Problem im Mittelstand 2011“ vom Bund der Selbstständigen Baden-

Württemberg vom 22. März 2011) 

 

4. Die Abwicklung von nachrangigen Fördermitteln öffentlicher Förderinstitute 

innerhalb der ersten fünf Geschäftsjahre mit der Vorgabe einer Ko-Finanzierung 

durch eine Bank hemmt das Wachstum durch die Begrenzung der Finanzierung 

durch einen strukturellen Fehler im Bankensystem. 

 

 

Ad 1. Zahlungsziele – Überschreitung von Zahlungszielen 

Zur Frage der Bezahlung durch die öffentliche Hand empfehlen wir eine Verkürzung 

der Zahlungsfristen durch die öffentlichen Auftraggeber. Es sollte verbindliche 

Fristen für die Abnahmen und die Zahlungen erfolgen und eine Verzinsung bei der 

Überschreitung dieser Fristen direkt vorgeschrieben sein. 

Unsere eigenen Untersuchung und die Befragungen unserer Mitglieder ergeben 

regelmäßig, dass die verspätete Zahlung der Kunden zu Verwerfungen in den 

Unternehmen führt, da zum Teil erhebliche Nebenaktivitäten ergriffen werden müssen, 

wenn erwartete Zahlungen ausbleiben. Die Unternehmen, die durch ihre eigenen 

Zahlungsverpflichtungen an eigene Limits geraten sind, müssen teilweise einen 

Arbeitstag pro Woche für die Sicherung der Finanzierung aufbringen. Diese entstehen 

durch fast tägliche Auskünfte an die Kapitalgeber und die zusätzlichen Abstimmungen 

mit den Lieferanten und Fremdleister. 

Eine Verlängerung von Zahlungszielen durch die Kunden im Mittelstand führt zu einer 

Ausweitung des einzusetzenden Kapitals und damit zu einer Erhöhung der 

Bilanzsummen. Eine größere Bilanzsumme verschlechtert die Renditezahlen und damit 

die Bonität und das quantitative Rating. 

Auf der Seite der gerichtlichen Durchsetzung von Forderung sollte es aus der Sicht der 

kleinen und mittelgroßen Unternehmen eine Veränderung dahingehend geben, dass 

das Zurückhalten von Zahlungen nicht zu einem taktischen Vorteil werden darf. 

Klagen zum Beitreiben von Forderung sollten so gestaltet werden, dass bei Vorliegen 

eines Auftrags und dem Beleg der Forderung eine Einzahlung der Forderung bei 

Gericht im Zuge der Klageerhebung erfolgen sollte. Dies würde Gerichtsprozesse 

wesentlich verkürzen, deren Dauer immer zum Vorteil des zahlenden Unternehmens 

ist. Ob der hessische Landtag hier einwirken kann, muss dieser selbst einschätzen. 

 

Ad 2. Strukturierte Finanzierung 

Kleinste und kleine Unternehmen haben keine strukturierte Finanzierung. Häufig fehlt 

es schon an der fristenkongruenten Finanzierung, bei der langfristige Wirtschaftsgüter 

möglichst im Rahmen der Nutzungsdauer finanziert werden. Häufig werden verfügbare 

kurzfristige Mittel für langfristige Investitionen verwendet.  

Dadurch sind finanziellen Engpässe von knapper Liquidität vorprogrammiert. In der 

Folge werden die Lieferanten später bezahlt, was zu einer erheblichen 

Verschlechterung der Einkaufsbedingungen führt. Die Folge ist ein Renditerückgang 

von einigen Prozent Umsatzrendite.  
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Ad 3. Eigenkapital – Finanzierung als Betriebsfunktion 

Bei Unternehmerbefragungen landet die Frage nach der Eigenkapitalausstattung als 

Problem meist im letzten Viertel, wird also tendenziell als nachrangiges Problem 

eingestuft.  

Unternehmer kennen die Ratingssysteme meist nicht und können daher auch keine 

Aussage zu einer ausreichenden Eigenkapitalausstattung benennen. Formell muss das 

Eigenkapital in der Höhe verfügbar sein, wie unternehmerische Risiken im 

Unternehmen vorhanden sind. 

Unternehmer können ihre unternehmerischen Risiken meist nicht quantifizieren und 

sind bei der Beurteilung durch Kapitalgeber in der Regel unvorbereitet. 

 

Ad 4. Nachrangmittel – Ko-Finanzierung durch eine Bank 

Bei der Vergabe von Nachrangmitteln gehen die öffentlichen Institute immer von einer 

Risikoprüfung durch eine Geschäftsbank aus, der sich die öffentlichen Institute 

anschließen oder nicht. Eine eigene Risikoprüfung findet faktisch nicht statt, sondern 

nur eine Nachjustierung einer vorherigen Bankprüfung. 

Bei jungen Unternehmen wird die Bilanzanalyse der letzten beiden Geschäftsjahre ab 

dem dritten Geschäftsjahr vorgenommen. Dann werden diese jungen Unternehmen 

nach den gleichen Kriterien beurteilt, wie alle Unternehmen. In den Geschäftsjahren 

drei bis fünf kommt es so zu einer schlechteren Bewertung der jungen Unternehmen, 

da die ersten beiden Geschäftsjahre durch geringere Umsätze und Gründungskosten 

gekennzeichnet sind, was zu schlechteren Renditezahlungen führt und zu einer 

geringeren Finanzierung. 

Die Folge ist, dass die öffentliche Finanzierung keine Objektfinanzierung vorsieht, wie 

dies beispielsweise im Leasing oder im Factoring möglich ist. Bei einer 

Objektfinanzierung wird das Risiko auf das anzuschaffende Gut oder auf die zu 

verkaufenden Forderungen abgestellt. 

Es wäre für die Unternehmen hilfreich, wenn Nachrangmittel auch in einer Ko-

Finanzierung mit einem Leasing oder Factoring vergeben werden. Dadurch würden die 

Risiken einer Zwangsverwertung von Vermögen durch „Verschleuderung“ an einen 

Verwerter für die Unternehmen eingeschränkt. 
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Einlassung zum Gesetzentwurf der SPD 

Zur Frage der Finanzierung gehe ich in der Folge auf die §§ 4 bis 8 

(Rahmenbedingungen) und die §§ 10 bis 17 (Unternehmensbezogene 

Fördermaßnahmen) ein. 

Zuerst eine Einsortierung der Unternehmensgrößen. In § 4 Abs. 1 werden die 

Zielgruppen genannt. Hier wird in kleinste, kleine und mittlere Unternehmen 

eingeteilt. 

Nach EU-Richtlinie ist die Einteilung in 

 kleinste Unternehmen (Mikrounternehmen) bis 2 Mio. Euro Umsatz oder 

Bilanzsumme und maximal 9 Mitarbeiter, 

 kleine Unternehmen bis 10 Mio. Euro Umsatz oder Bilanzsumme und maximal 

49 Mitarbeiter und 

 mittlere Unternehmen bis 50 Mio. Euro Umsatz oder 43 Mio. Euro Bilanzsumme 

und maximal 249 Mitarbeiter. 

Das Institut für Mittelstandforschung (IfM) in Bonn teilt ein in 

 kleine Unternehmen bis 1 Mio. Euro Umsatz und maximal 9 Mitarbeiter und 

 mittlere Unternehmen bis 50 Mio. Euro Umsatz und maximal 499 Mitarbeiter. 

Die KfW Mittelstandsbank (KfW Bankengruppe) benennt den Mittelstand pauschal bis 

maximal 500 Mio. Euro Umsatz ohne Angaben zu den Mitarbeitern zu machen. 

Es täte einem Gesetz gut, wenn es auf die Definition der Größenklassen verweist bzw. 

diese nennt. 

Da der Gesetzentwurf der SPD die namentliche Aufteilung der EU-Richtlinie folgt und 

diese Einteilung nach unserem Dafürhalten die präzisere ist, baue ich meine weiteren 

Erläuterungen hierauf auf. Alle Unternehmen sind inhabergeführt. 

 Kleinste Unternehmen sind multifunktional organisiert und der Inhaber bzw. die 

Inhaberin haben die Funktion des Finanzchefs mit inne. 

 Kleine Unternehmen schaffen erste Strukturen und haben meist einen 

kaufmännischen Leiter. Die Funktion des Finanzchefs liegt meist beim Inhaber. 

 Mittlere Unternehmen haben eine klare funktionale Aufteilung. Die Funktion des 

Finanzchefs liegt häufig beim kaufmännischen Leiter. 

Diese funktionalen Unterscheidungen von Betrieben wird vom Verband sehr begrüßt, 

wird doch hierbei auf die Strukturen in Betrieben Rücksicht genommen. 

 

Zu § 10 Fördergrundsätze 

Das Gesetz soll finanzielle und dienstleistende Maßnahmen beinhalten. Bei den 

dienstleistenden Maßnahmen kann es sich nach unserer Auffassung nur um die 

Einbeziehung von Spezialisten handeln. Es gibt aus der Sicht unseres Verbandes eine 

Grundproblematik mit der Beratungsförderung, da die bisher in Hessen betrauten 

Stellen ohne praktische Kenntnisse der Unternehmensfinanzierung sind.  

Eine Gründungsfinanzierung ist KEINE Unternehmensfinanzierung. Ein 

Gründungsberater hat somit keine Erfahrung mit Unternehmensfinanzierung von 

Unternehmen, die mehr als zehn Mio. Euro Umsatz machen. Es sollte hier eine klare 

Trennung vollzogen werden. 
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Zu § 12 Förderschwerpunkte 

Die Auflistung von 1. bis 9. hat wohl den Anspruch auf Vollständigkeit.  

Existenzgründung und –festigung, sowie Unternehmensnachfolge in einem Satz zu 

nennen, erweckt den Eindruck das wäre eines. Tatsächlich scheitern Nachfolger 

häufiger als Gründer. Das ist gerade bei kleinsten und kleinen Unternehmen so. Der 

Hauptgrund liegt in der zu teuren Übernahme des Betriebs, vor allem innerhalb der 

Familie. 

Für die Nachfolge sollten klare Kriterien gefunden werden, die mit festlegen, wie eine 

Unternehmensbewertung zu erfolgen hat. 

Die Markteinführung von Produkten ist besser zu fördern. Die Regel aus der 

Innovation lautet: „Die Idee kostet 1, die Entwicklung kostet 10 und das Marketing 

100“. Viele KMU verbrauchen ihre Ressourcen in der Entwicklungsphase und treten 

erst dann in die Finanzierung ein. Die Unternehmen brauchen einen Ansprechpartner, 

der mit ihnen erörtern kann, was der übliche Weg ist. Viele Inhaber von Unternehmen 

können ihre Entwicklung „nicht loslassen“ und blockieren in Unkenntnis der Märkte 

durch überzogene Ansprüche an die eigenen Rechte im Zuge einer Markteinführung 

die erfolgreiche Umsetzung. 

Innovativ wäre die Förderung der Entwicklung unter der Vorgabe einer 

Markteinführung. Hier könnte es einen Bonus geben, wenn man in den Markt einführt. 

In Rheinland-Pfalz gibt es die Bezuschussung der Markteinführung in der Relation zum 

Umsatz mit dem neuen Produkt. Aus dies erscheint uns als sinnvoller Ansatz. 

Die Förderung der Unternehmensberatung sollte unabhängig von der Festlegung von 

Tagessätzen erfolgen. Im Zeitalter des internationalen Wettbewerbs erscheint es sehr 

befremdlich, dass die Tagessätze und der Ausschluss von Spesen dazu führt, das 

Mikro-Beratungsunternehmen mit regionalen Aktivitäten die Hauptträger der 

geförderten Unternehmensberatung sind. 

Das Land Hessen sollte eine Beratungsförderung schaffen, die der der BAFA ähnlich ist 

und darauf verzichten eine Entlohnung pro Beratungstag für eine Institution 

vorzusehen, die schließlich der Hauptnutznießer der Förderung ist. Wenn 150 Euro pro 

Tag für eine Betreuung durch eine Leitstelle vorgesehen werden, wirkt diese bei 

festgelegten Tagessätzen so, dass die gesamte Marge eines solchen Beratungsauftrags 

an die Leitstelle geht. Die Leitstelle wird aus dem Zuschuss finanziert. Dazu sollte der 

Gesetzgeber darauf drängen, dass bei Leitstellen untersagt wird, dass die AGB für die 

Berater festlegen, dass zukünftig alle Beratungsaufträge über die Leitstelle 

abzuwickeln sind. Das ist ein Eingriff in den freien Markt, vor allem, wenn die 

Beratungsförderung ohne diese Leitstelle nicht zu erlangen ist. 

 

Zu den §§ 13 bis 16 Finanzierungs-/Förderformen 

Eine sinnvolle Förderstruktur sollte die Notwendigkeit einer strukturierten Finanzierung 

aufgreifen. Der Erfolg eines Unternehmens hängt nicht von der Finanzierung an sich 

ab, sondern die Finanzierung kann den Erfolg eines Unternehmens hemmen oder 

blockieren. 

Der Gesetzgeber sollte mit kompetenten Stellen erarbeiten bzw. solche beauftragen 

eine sinnvolle Finanzierungsstruktur für Unternehmen in verschiedenen Branche und 

Unternehmensphasen zu erarbeiten, die in der Folge als Maßstab für die Finanzierung 

gelten können. So kann ein Unternehmer möglichst schon im Vorfeld erkennen, wann 

er eine Förderung erhalten kann und was er tun muss, um die Kriterien zu erfüllen. 
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Eine Bankfinanzierung ist bis heute eine „schwarze Kiste“ in die man seinen 

Finanzierungswunsch einwirft und dann schaut was passiert. 

Kleinsten und kleinen Unternehmen wäre geholfen, wenn es klare „wenn … dann“-

Beziehungen gibt, die möglichst selbst nachvollzogen werden können. 

Die quantitative Betriebswirtschaft ist einfach Mathematik, in der meist zwei Zahlen 

voneinander abgezogen werden und durch eine der Zahlen geteilt werden. Das lernt 

jeder Geselle und ist allgemein bekannt. 

Unternehmer können allerdings selbst keine Statistik für ihre Branche machen und die 

Höhe der unternehmerischen Risiken in Euro errechnen. Hierzu sollte es beispielhafte 

Hilfestellungen geben, die kleinsten und kleinen Unternehmen zeigen, wo sie stehen. 

Das wäre eine vornehme Aufgabe der Politik hier diese Informationen bereit zu stellen. 

Die kostenlose Verfügbarkeit von Branchenberichten wäre eine direkt umsetzbare 

Hilfe, die sicher weniger kostet, als die Beratungsförderung zur Ermittlung von 

Branchenvergleichen in der Analyse, womit jede Unternehmensberatung anfängt. 

 

Abschließende Bemerkung 

Folgende Punkte sind nicht angesprochen worden und fallen ggf. auch nicht in den 

Rahmen eines Bundeslandes. Wobei hier eine Bundesratsinitiative durchaus mit 

erwogen werden kann. Diese Punkte sind nicht Verbandsmeinung, sondern eine 

Sammlung von Problemfeldern, die uns von Unternehmerinnen und Unternehmern 

herangetragen werden. 

 

Familie und Selbstständigkeit 

In den letzten Jahren hat die Suche nach Bemessungsgrundlagen für die Erhebung 

von Steuern dazu geführt, dass Familie und Selbstständigkeit, vor allem wenn diese 

ortsnah erfolgt, steuerlich benachteiligt werden. 

In der Demographie haben wir ein Problem mit den erstgebärenden Akademikerinnen, 

deren Anzahl wesentlich geringer ist, als die anderer Gruppen von Frauen. Wenn man 

diesen Frauen eine Möglichkeit geben will von zuhause aus den Beruf zu erhalten oder 

eine Selbstständigkeit auszuüben, wäre es gut, wenn die dadurch entstehenden 

Kosten voll absetzbar wären. Das ist heute nicht der Fall, da 10 % private Nutzung 

bedeutet, dass eine gewerbliche Nutzung nicht mehr angerechnet wird. 

Das gleiche Problemfeld ist dort gegeben, wenn Mann und Frau sich die 

Kindererziehung teilen wollen und dies durch eine Arbeitsteilung in der Familie und im 

Beruf vornehmen wollen. 

 

Altersversorgung 

Für die Hälfte aller Unternehmer ist der Betrieb die einzige Altersversorgung. Für ein 

weiteres Viertel der wesentliche Teil der Altersversorgung. So die hierzu erstellten 

Studien der Vereine Creditreform. Die oben angeführte Darstellung eines optimalen 

Betriebs könnte vielen Unternehmern helfen zu erkennen, ob der Betrieb einen Wert 

hat. Viele Betriebe sind in der Liquidation mehr wert als im Betrieb. 

In der Finanzierung werden Unternehmer, vor allem von den regionalen Banken, wie 

Volksbanken und Sparkassen, verpflichtet mit ihrem gesamten Privatvermögen zu 

haften. Hiervon sollte die Altersversorgung per Gesetz ausgenommen sein.  
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Schlussbemerkung 

Eine Mittelstandsförderung ist aus der Sicht unseres Verbandes immer dann hilfreich, 

wenn dies auch fordernd ist. Die Förderung sollte die Finanzierung der erfolgreichen 

Unternehmen sein. Dazu sollte publiziert werden, was nachhaltiger Erfolg ist. Hierzu 

könnte die Präsentation von „idealen Unternehmen“ nach Branchen als Maßstab 

gelten, um den Unternehmerinnen und Unternehmern zu zeigen, wie ideale 

Verhältnisse in der Kapitalverwendung und der Finanzierung aussehen. 

Ich werde am 31. März 2011 bei der Anhörung anwesend sein und gerne die Meinung 

unseres Verbandes dazu weiter erläutern. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

Bundesverband Kapital für den Mittelstand e.V. 

 

 

 

Dipl.-Wirtsch.-Ing. Michael D. G. Wandt 

(Vizepräsident) 
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Hessischer Landtag 
Dem Vorsitzenden des Ausschusses für 
Wirtschaft und Verkehr 
Herr Clemens Reif 
Postfach 3240 
65022 Wiesbaden 
 
 
 
 
 
 
          Gießen, 28.03.2011 

 
Stellungnahme des Omnibusverbands Hessen e.V. (OVH) zum Gesetzentwurf der 
Fraktion DIE LINKE für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Gesetzes über die 
Vergabe öffentlicher Aufträge (Hessisches Vergabegesetz – HVgG) vom 17. Dezember 
2007 (GVBl. 1 S. 922) – Drucks. 18/1075 – 

 
 

Sehr geehrter Herr Reif, 
 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, in dieser Form zum o.g. Gesetzesentwurf Stellung 
nehmen zu dürfen und bitten, die nicht ganz fristgerechte Zusendung zu entschuldigen. 
 
Der „Omnibusverband Hessen e.V.“ (OVH) ist ein Dachverband, in dem der Landesverband 
Hessischer Omnibusunternehmer e.V. (LHO) und der Fachverband Omnibusverkehr Hessen  
e.V. (FOH) kooperieren, um die gewerbepolitischen Interessen des privaten hessischen 
Omnibusgewerbes mit einer Stimme zu vertreten. Ich hoffe, Sie gestatten, dass wir daher 
eine gemeinsame Stellungnahme für beide Verbände im Namen des OVH abgeben. 
 
 
Im Einzelnen möchten wir zu folgenden Punkten Ausführungen machen: 
 
I.  Tariftreueerklärung (§ 3) 
 
Zum einen ist es rechtlich nach wie vor umstritten, ob nach dem Rüffert-Urteil des EuGH 
entsprechende Tariftreueklauseln – auch im Bereich des Verkehrswesens – rechtlich 
Bestand haben. Es könnten daher sämtliche auf dieser Basis vergebenden Aufträge 
möglicherweise rechtlich nicht haltbar sein. Dies birgt eine erhebliche Gefahr für die 
Auftraggeber und -nehmer. 
Abgesehen davon handelt es sich bei einer solche Vorgabe an sich um ein vergabefremdes 
Element und es ist fraglich, ob dies unter ordnungspolitischen Erwägungen sinnvoll ist. 
Dennoch halten wir Maßnahmen, die geeignet sind, Lohndumping auszuschließen, generell 
für begrüßenswert. Der seit 2003 in Hessen durchgeführte flächendeckende 
Ausschreibungswettbewerb um ÖPNV-Leistungen hat für die mittelständischen Strukturen 
des Gewerbes und für die entsprechenden Unternehmen sehr nachteilige Folgen gehabt. 
Marktaustritte, Insolvenzen und die Übernahme von Unternehmen durch Global Player, die 
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in den Markt eintraten, waren die Folge. Auch der Druck auf die Entlohnung der Fahrerinnen 
und Fahrer hat letzten Endes zugenommen. Besonders zu Beginn des Wettbewerbs kam es 
zu Fällen von Dumpinglöhnen. Nachteile hatten hier insbesondere die Unternehmen, die 
durch ihre Verbandsmitgliedschaft tarifgebunden waren und entsprechende Löhne zahlten 
mussten und auch wollten. 
Bei jeglicher Tariftreueklausel – sei es vertraglich oder gesetzlich – ist letztlich entscheidend, 
was gefordert wird und auf welcher Basis Angebote abgegeben werden müssen.  
Der Entwurf stellt auf das „mindestens das am Ort der Leistungserbringung tarifvertraglich 
vorgesehene Entgelt“ ab.  
Wir halten es jedoch für zielführender, nicht auf den „Ort der Leistungserbringung“, sondern 
auf einen „in Hessen geltenden“ Tarifvertrag abzustellen. 
Ferner ist der Begriff „Entgelt“, wie er in § 3 Absatz 2 des Entwurfs verwendet wird, nicht 
eindeutig. Denn zum „Entgelt“ gehört nicht nur der tariflich vereinbarte Stundenlohn, sondern 
auch die Rahmenbedingungen des Arbeitsverhältnisses, die im Mantel-Tarifvertrag 
festgelegt werden. Hierzu zählen etwa Sonder- oder Zeitzuschläge, Vergütung von Vor- und 
Nachbereitungsarbeiten, Arbeitsunterbrechungen und Wartezeiten. Diese Punkte können 
einen erheblichen Teil der Vergütung ausmachen und müssen daher miteinbezogen werden. 
Ansonsten würde der Zweck des Gesetzes, ein auf tariflicher Basis geltendes 
Entlohnungsniveau sicherzustellen, nicht erreicht.  
 
 
II. Besondere Vergabekriterien  
 
Angesichts der Vielzahl von bei der Vergabe zu beachtender Vorgaben des Gesetzes stellt 
sich die Frage, ob nicht neue Hürden bei der Teilnahme an Aufträgen errichtet werden. 
 
Insbesondere die Regelungen  
 

- zur Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen (§ 5) 
- zur beruflichen Erstausbildung (§ 6) 
- zur umweltverträglichen Beschaffung (§ 7) 

 
sind aus unserer Sicht als eher vergabefremde Aspekte anzusehen und stellen keine 
wirksamen Mittel zur Mittelstandsförderung dar.  
Es dürfte in der Praxis auch äußerst schwer für den Auftraggeber sein, in diesen Punkten 
Bewertungskriterien aufzustellen, die Chancengleichheit und Diskriminierungsfreiheit 
gewährleisten. Es darf auch bezweifelt werden, ob sie im Rahmen der Auftragsvergabe ein 
wirksames Mittel zur Mittelstandsförderung sind. Denn die Einhaltung dieser Kriterien, um 
bessere Chancen beim Zuschlag eines Auftrages zu erhalten, dürfte sich vor allem für 
kleinste und kleine mittelständische Unternehmen als schwierig erweisen. 
Das durchaus wünschenswerte Ziel der Stärkung des Mittelstands droht somit in Gefahr, 
konterkariert zu werden. 
 
 
III. Mittelstandsförderung 
 
Die Regelung in § 8 zur Mittelstandsförderung ist generell zu begrüßen. Wenn in Absatz 3 
von einem mittelstandsfreundlichen Vergabeverfahren die Rede ist, und hiermit die 
Komplexität und der Umfang der auszugebenden Vergabeunterlagen ebenfalls einbezogen 
werden, kann diese ebenfalls nur begrüßt werden. Ansonsten entspricht die Regelung 
jedoch im wesentlichen § 97 GWB, so dass sich die Frage der Notwendigkeit, diese in das 
Gesetz aufzunehmen, stellt.  
 
Wie oben schon angedeutet, halten wir die Vielzahl eher arbeitsmarkt- und 
gesellschaftspolitisch orientierter Vergabekriterien für nicht geeignet, den in § 8 
angestrebtem Ziel näher zu kommen. Aus unserer Sicht müsste eher eine Verschlankung 
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und Entbürokratisierung im Hinblick auf die meist äußerst komplexen und detaillierten 
Vergabebedingungen angestrebt werden. 
 
 
IV. Kontrollen und Nachweise 
 
§ 12 des Entwurfs sieht Kontrollbefugnisse des Auftraggebers und Nachweispflichten des 
Auftragnehmers im Hinblick auf die Einhaltung der Gesetzesvorgaben vor. Generell halten 
wir eine Nachweisbarkeit für wichtig, um gesetzestreue und zuverlässige Unternehmen vor 
unlauterer Konkurrenz zu schützen. Allerdings bedarf es hierbei einer Regelung, die 
sicherstellt, dass Kontrollen nicht störend in den Betriebsauflauf der jeweiligen Unternehmen 
eingreifen. Ferner muss der Schutz der sensiblen Unternehmens- und Arbeitnehmerdaten 
gewährleistet sein.  
Ob es darüber hinaus einer nach Absatz 3 einzurichtenden Kontrolleinrichtung des Landes 
Hessen zur Überwachung des Gesetzes bedarf, erscheint im Hinblick auf den 
anzustrebenden Bürokratieabbau dagegen fraglich. 

     
Karl Reinhard Wissmüller     Volker Tuchan   
- 1. Vorsitzender -      - Geschäftsführer - 
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Hessischer Landtag 
Dem Vorsitzenden des Ausschusses für 
Wirtschaft und Verkehr 
Herr Clemens Reif 
Postfach 3240 
65022 Wiesbaden 
 
 
 
 
 
 
          Gießen, 28.03.2011 

 
Stellungnahme des Omnibusverbands Hessen e.V. (OVH) zum Gesetzentwurf der 
Fraktion der SPD für ein Gesetz zur Förderung und Stärkung kleinster, kleiner und 
mittlerer Unternehmen sowie der Freien Berufe und zur Vergabe öffentlicher Aufträge 
(Hessisches Mittelstandsförderungs- und Vergabegesetz) – Drucks. 18/3211 –  

 
 

Sehr geehrter Herr Reif, 
 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, in dieser Form zum o.g. Gesetzesentwurf Stellung 
nehmen zu dürfen und bitten, die nicht ganz fristgerechte Zusendung zu entschuldigen. 
 
Der „Omnibusverband Hessen e.V.“ (OVH) ist ein Dachverband, in dem der Landesverband 
Hessischer Omnibusunternehmer e.V. (LHO) und der Fachverband Omnibusverkehr Hessen  
e.V. (FOH) kooperieren, um die gewerbepolitischen Interessen des privaten hessischen 
Omnibusgewerbes mit einer Stimme zu vertreten. Ich hoffe, Sie gestatten, dass wir daher 
eine gemeinsame Stellungnahme für beide Verbände im Namen des OVH abgeben. 
 
Insbesondere möchten wir zu folgenden Aspekten des Gesetzentwurfs Stellung nehmen. 
 
I. Regelungen zur Mittelstandsförderung 
 
Die Regelungen des Gesetzes zur Mittelstandsförderung sind grundsätzlich zu begrüßen.  
Sie decken sich zum Teil mit den Zielen und Maßnahmen der EU-Kommission im „Small 
Business Act“, der ebenfalls dazu beitragen soll, mittelständische Unternehmen mehr 
Aufmerksamkeit und Unterstützung zukommen zu lassen, um einheitliche 
Rahmenbedingungen für KMU entstehen zu lassen. 
 
Sinnvoll erscheint vor allem die Regelung in § 5, wonach mittelstandsrelevante Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften vor ihrem Erlass auf ihre Auswirkungen auf die mittelständische 
Wirtschaft zu überprüfen sind. Jedoch bleibt unklar, was sich hinter dem Begriff 
„mittelstandsrelevant“ verbirgt. Nimmt man die immer wieder betonte gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Bedeutung des Mittelstandes ernst, müsste dies für eine Vielzahl von 
Regelungen gelten. 
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Im Hinblick auf § 12 regen wir an, auch die Förderung der Anschaffung von 
umweltschonenden und energieeffizienten Omnibussen bzw. Nutzfahrzeugen in den Katalog 
mit aufzunehmen, da Personenverkehrsunternehmen einen nicht unbedeutenden Beitrag zur 
Entlastung des Verkehrs und damit zum Umweltschutz leisten. Dieser Beitrag könnte durch 
die Förderung effizienterer Fahrzeuge noch weiter verbessert werden. 
 
Die Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen durch Landesbürgschaften bzw. 
-darlehen u.ä. Instrumenten nach § 13 ist zu begrüßen. Im Bereich der 
Verkehrsdienstleistungen ist die Leistungsrebringung häufig mit enormen Kosten für die 
Anschaffung neuer Fahrzeuge verbunden. Bei der Kalkulation eines Angebotes zeigt sich 
nicht selten, dass kleinere Unternehmen bei der Finanzierung eine ungünstigere 
Ausgangsposition haben.  
 
 
II. Regelungen zur Vergabe von Aufträgen 
 
1.) § 25 – Tariftreueklausel 
 
Zum einen ist es rechtlich nach wie vor umstritten, ob nach dem Rüffert-Urteil des EuGH 
entsprechende Tariftreueklauseln – auch im Bereich des Verkehrswesens –  rechtlich 
Bestand haben. Es könnten daher sämtliche auf dieser Basis vergebenden Aufträge 
möglicherweise rechtlich nicht haltbar sein. Dies birgt eine erhebliche Gefahr für die 
Auftraggeber und  
-nehmer. 
Abgesehen davon handelt es sich bei einer solche Vorgabe an sich um ein vergabefremdes 
Element und es ist fraglich, ob dies unter ordnungspolitischen Erwägungen sinnvoll ist. 
Dennoch halten wir Maßnahmen, die geeignet sind, Lohndumping auszuschließen, generell 
für begrüßenswert. Der seit 2003 in Hessen durchgeführte flächendeckende 
Ausschreibungswettbewerb um ÖPNV-Leistungen hat für die mittelständischen Strukturen 
des Gewerbes und für die entsprechenden Unternehmen sehr nachteilige Folgen gehabt. 
Marktaustritte, Insolvenzen und die Übernahme durch Global Player, die in den Markt 
eintraten, waren die Folge. Auch der Druck auf die Entlohnung der Fahrerinnen und Fahrer 
hat letzten Endes zugenommen. Besonders zu Beginn des Wettbewerbs kam es zu Fällen 
von Dumpinglöhnen. Nachteile hatten hier insbesondere die Unternehmen, die durch ihre 
Verbandsmitgliedschaft tarifgebunden waren und entsprechende Löhne zahlten mussten und 
auch wollten. 
Bei jeglicher Tariftreueklausel – sei es vertraglich oder gesetzlich – ist letztlich entscheidend, 
was gefordert wird und auf welcher Basis Angebote abgegeben werden müssen. Hierbei 
wird im Entwurf „am Ort der Leistungserbringung für das jeweilige Gewerbe geltenden Lohn- 
und Gehaltstarif“ als Maßstab angesetzt.  
Wir halten es für zielführender, nicht auf den „Ort der Leistungserbringung“, sondern auf 
einen „in Hessen geltenden“ Tarifvertrag abzustellen. 
Ferner zählt zum Arbeitslohn nicht nur der tariflich vereinbarte Stundenlohn, sondern es 
müssen auch die Rahmenbedingungen des Arbeitsverhältnisses Berücksichtigung finden, 
die im Mantel-Tarifvertrag festgelegt werden. Hierzu zählen etwa Sonder- oder 
Zeitzuschläge, Vergütung von Vor- und Nachbereitungsarbeiten, Arbeitsunterbrechungen 
und Wartezeiten. Diese Punkte können einen erheblichen Teil der Vergütung ausmachen 
und müssen daher miteinbezogen werden. Ansonsten würde der Zweck des Gesetzes, ein 
auf tariflicher Basis geltendes Entlohnungsniveau sicherzustellen, nicht erreicht.  
 
2.) § 28 - Berufliche Erstausbildung / Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern  
 
Auch wenn die Aufnahme dieser Kriterien als „Kann-Bestimmung“ ausgestaltet ist und im 
Ermessen des Auftraggebers steht, handelt sich auch hierbei um eher vergabefremde 
Aspekte. 
Es dürfte in der Praxis auch äußerst schwer für den Auftraggeber sein, in diesen Punkten 
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Bewertungskriterien aufzustellen, die Chancengleichheit und Diskriminierungsfreiheit 
gewährleisten. Es darf auch bezweifelt werden, ob sie im Rahmen der Auftragsvergabe ein 
wirksames Mittel zur Mittelstandsförderung sind. Denn die Einhaltung dieser Kriterien, um 
bessere Chancen beim Zuschlag eines Auftrages zu erhalten, dürfte sich vor allem für 
kleinste und kleine mittelständische Unternehmen als schwierig erweisen. 
Das durchaus wünschenswerte Ziel der Stärkung des Mittelstands droht somit in Gefahr, 
konterkariert zu werden. 
 
3. § 32 – Kontrollen und Nachweise 
 
Der Entwurf sieht Kontrollbefugnisse des Auftraggebers und Nachweispflichten des 
Auftragnehmers im Hinblick auf die Einhaltung der Gesetzesvorgaben vor. Generell halten 
wir eine Nachweisbarkeit für wichtig, um gesetzestreue und zuverlässige Unternehmen vor 
unlauterer Konkurrenz zu schützen. Allerdings bedarf es hierbei einer Regelung, die 
sicherstellt, dass Kontrollen nicht störend in den Betriebsauflauf der jeweiligen Unternehmen 
eingreifen. Ferner muss der Schutz der sensiblen Unternehmens- und Arbeitnehmerdaten 
gewährleistet sein. 
 
 
III. Sonstiges  
 
In §§ 32 ff. des Entwurfs muss es sich bei der Verweisung auf die §§ 14-21 dieses Gesetzes 
um ein Redaktionsversehen handeln. Sie ergäben inhaltlich sonst keinen Sinn. Gleiches 
müsste hinsichtlich der Verweisung in § 36 auf die §§ 23 und 24 gelten. 
 

     
Karl Reinhard Wissmüller     Volker Tuchan   
- 1. Vorsitzender -      - Geschäftsführer LHO- 
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